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 Veröffentlicht am 23.11.2001

Index

20/09 Internationales Privatrecht

Norm

IPRG §24;

Rechtssatz

§ 24 IPRG kann (allenfalls) auch als Anknüpfungspunkt für die Unterhaltsansprüche von Geschwistern untereinander

verstanden werden; allerdings nur in den Fällen, in denen die Geschwister gleiche Staatsangehörigkeit haben.
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